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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 
mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage des Abgeordneten Jan-Christoph Oetjen (FDP) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung  

Wie hoch waren die Einnahmen der niedersächsischen Kommunen durch Straßenausbau-
beiträge? 

Anfrage des Abgeordneten Jan-Christoph Oetjen (FDP), eingegangen am 21.06.2018 - 
Drs. 18/1194  
an die Staatskanzlei übersandt am 26.06.2018 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung 
vom 17.08.2018,  

gezeichnet 

Boris Pistorius  

 

Vorbemerkung des Abgeordneten 

Nach dem Kommunalabgabengesetz können die Gemeinden für den Ausbau öffentlicher Straßen, 
Wege und Plätze Beiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet, so-
weit nicht privatrechtliche Entgelte erhoben werden (§ 6 Abs. 1 Satz 1 und § 7 NKAG). 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Nicht alle Landkreise und Städte haben innerhalb der gesetzten Frist die abgefragten Beträge ge-
meldet. Die fehlenden Zahlen werden nachgereicht. 

 

1. Wie hoch waren die Einnahmen der niedersächsischen Kommunen durch Straßenaus-
baubeiträge nach § 6 NKAG seit 2013 (bitte aufschlüsseln nach Jahren und Landkrei-
sen/kreisfreien Städten)? 

Die Höhe der Einnahmen, aufgeschlüsselt nach Jahren und Landkreisen/kreisfreien Städten/gro-
ßen selbstständigen Städten ist der beigefügten Anlage zu entnehmen, soweit die Zahlen von den 
zuständigen Kommunen übermittelt wurden. 

 

2. In welcher Höhe haben niedersächsischen Kommunen Straßenausbaubeiträge nach § 6 
NKAG seit 2013 bei Bürgern gestundet (bitte aufschlüsseln nach Jahren und Landkrei-
sen/kreisfreien Städten)? 

Die Höhe der gestundeten Beiträge, aufgeschlüsselt nach Jahren/Landkreisen/kreisfreien Städ-
ten/großen selbstständigen Städten, ist der Anlage zu entnehmen, soweit die Zahlen von den zu-
ständigen Kommunen übermittelt wurden. 
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3. Welcher Zinssatz wurde bei Stundungen in der Regel angesetzt?

Stundungen von Straßenausbaubeiträgen sind aufgrund des § 11 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a NKAG
i. V. m. § 222 AO zulässig. Nach § 11 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b NKAG i. V. m. § 234 Abs. 1 AO wer-
den für die Dauer der Stundung grundsätzlich Stundungszinsen erhoben, die nach § 238 Abs. 1 AO
für jeden Monat 0,5 % betragen.

(Verteilt am 21.08.2018) 
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